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DER AKTUELLE GERICHTSFALL

Die besondere Bedeutung des Zivilschutzes für Militärdienstverweigerer

Eine Chance für Gewissenstäter
Sa. In den Verhandlungen der Militärgerichte

taucht ab und zu die Frage der
Bereitschaft zum Zivilschutzdienst auf. Im Fall
P. war unter anderem diese Bereitschaft
Gegenstand für den Entscheid, ob der
bedingte Strafvollzug gewährt werden
konnte oder nicht. Das Verfahren wurde
durch alle drei militärischen
Gerichtsinstanzen gezogen.

Der 19jährige Angeklagte P. hätte zur
Rekrutierung antreten müssen, teilte
dem zuständigen Kreiskommando
indessen mit, dass er nicht erscheinen
werde. Das Aufgebot zur Nachrekrutierung

nützte auch nichts, weil er sich
bereits zu sehr dem Prinzip der Ge-
waltlosigkeit verschrieben hatte: Dieses

Prinzip bedeute für ihn ein Ideal,
dem er immer nachleben möchte. Er
respektiere zwar das Selbstverteidigungsrecht,

wolle es aber für sich nicht
beanspruchen. Auch waffenlosen
Dienst lehne er ab, da dieser ein Teil
der Armee sei. Die Staatengemeinschaft

müsse nach seiner Auffassung
vielmehr neue Mittel der Konfliktlösung,

die auf Offenheit und Gewaltlo-
sigkeit beruhen, anwenden. Sein Ent-
schluss, eben keinen Militärdienst zu
leisten, sei endgültig.
In der Folge wurde ein militärgerichtliches

Verfahren wegen Nichteinrückens
zur Aushebung und Dienstverweigerung

eingeleitet. Da sich der Fall P. um
die brisante Grundsatzfrage des
bedingten Strafvollzuges drehte, wurden
alle drei militärischen Gerichtsinstanzen

angerufen.

Divisionsgericht erkannte Gewissensnot
Für das erstinstanzliche Gericht stand
nach eingehenden Abklärungen fest,
dass es in erster Linie ethische Gründe

und in zweiter Linie religiöse Gründe
seien, die den bisher gut beleumdeten
und vorstrafenlosen Angeklagten P.
zur Verweigerung des Militärdienstes
veranlasst haben. Der Entscheid, keinen

Militärdienst zu leisten, sei vom
Angeklagten P. nicht von einem Tag
auf den anderen gefällt worden. Er sei
vielmehr das Ergebnis einer tiefgreifenden

inneren Auseinandersetzung,
einer länger dauernden ernsthaften
seelischen Entwicklung. Das Gericht
gelangte sodann zum Schluss, dass der
Angeklagte P. in eine schwere
Gewissensnot geriete, wenn er Militärdienst
leisten müsste, und verurteilte ihn
gestützt auf den privilegierten Tatbestand

von Art. 81 Ziff. 2 des
Militärstrafgesetzes zu fünf Monaten Gefängnis,

zu vollziehen in den Formen der
Haft, sofern der ihm bei einer Probezeit
von zwei Jahren gewährte bedingte
Strafvollzug widerrufen werden sollte.
Nicht alltäglich ist der Umstand, dass
dem Verurteilten P. der bedingte
Strafvollzug gewährt wurde: Gemäss Art. 32
Ziff. 1 des Militärstrafgesetzes kann
der Richter eine Freiheitsstrafe von
nicht mehr als 18 Monaten aufschieben,

wenn Vorleben, Charakter und
dienstliche Führung des Verurteilten
erwarten lassen, er werde dadurch von
weiteren Verbrechen oder Vergehen
abgehalten. Der Aufschub ist jedoch
nicht zulässig, wenn der Verurteilte
innerhalb der letzten fünf Jahre vor der
Tat wegen eines vorsätzlich begangenen

Verbrechens oder Vergehens eine
Zuchthaus- oder eine Gefängnisstrafe
von mehr als drei Monaten verbüsst
hat.
Der Verurteilte P. verbüsste bisher
noch keine Freiheitsstrafe. Die objektiven

Voraussetzungen für die Gewährung

des bedingten Strafvollzuges wa¬

ren somit erfüllt. Aufgrund seiner
gefestigten inneren Überzeugung, auch in
Zukunft keinen Militärdienst mehr zu
leisten, war er zwar aus der Armee aus-
zuschliessen. Dieser Ausschluss
beantwortete jedoch die Frage der günstigen
Prognose noch nicht. In ihrem Urteil
wies die Erstinstanz auf Lehre und
Rechtsprechung zu Art. 41 des
Strafgesetzbuches hin, wonach der bedingte
Strafvollzug nicht für eine Deliktsgruppe

ausgeschlossen oder an
erschwerende Bedingungen geknüpft
werden dürfe. Auf eine solche
Gesamtwürdigung habe auch ein Täter, der
den Militärdienst aus Gewissensgründen

verweigere, Anspruch. Insbesondere

seien Umstände wie zum Beispiel
die Bereitschaft, Zivilschutzdienst
uneingeschränkt zu leisten, entsprechend
zu werten. Im Kriegsfall würde P. nach
seinen glaubhaften Beteuerungen
Militärpersonen pflegen, sei es als Mitglied
des Roten Kreuzes oder des Zivilschutzes.

Der Eindruck, den sich das Gericht
an der Verhandlung vom Verurteilten
P., verschaffen konnte, zeigte, dass er
sich ernsthaft bemüht, nicht mit dem
Gesetz in Konflikt zu geraten. Gerade
in einem solchen Falle ist davon
auszugehen, dass das Vertrauen des
Verurteilten P. in unsere Rechtsordnung und
seine ansonsten positive Einstellung
unserem Land gegenüber durch die
Ausfällung einer Warnstrafe gestärkt
werden. Das Gericht stellte eine positive

Prognose. Damit waren auch die
subjektiven Voraussetzungen erfüllt,
um ihm den bedingten Strafvollzug zu
gewähren.

Militärappellationsgericht:
Günstige Prognose
In seiner Verhandlung stützte sich das
zweitinstanzliche Gericht auf den Um-
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